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Das neu publizierte Schweizer Handbuch der Wirt-
schaftsprüfung (HWP) enthält einige wesentliche Än-
derungen. Beispielsweise wird das Vorgehen der Re-
visionsstelle beim Feststellen von verdeckten Gewinn-
ausschüttungen präzisiert, nachdem das Revisions-
handbuch 1992 (RHB) bisher zu dieser Fragestellung
nur sehr rudimentär Stellung genommen hat. Ver-
deckte Gewinnausschüttungen können nicht nur die
Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung, sondern
auch die Rechte von Minderheitsaktionären und
Gläubigern tangieren und zudem einen wichtigen
Einfluss auf die Verantwortlichkeit der Revisionsstelle
haben. Der vorliegende Artikel bezweckt, die Neue-
rungen darzustellen und den Berufsstand dafür zu
sensibilisieren.

Barbara Desax, Hans Isler, Dominik Spiess

Zum Verhalten der Revisionsstelle
beim Feststellen von verdeckten

Gewinnausschüttungen
HWP sensibilisiert den Berufsstand

1. Problemstellung

1.1 Begriffsbestimmung

Der Begriff «verdeckte Gewinnaus-
schüttungen» stammt aus dem Steuer-
recht. Es handelt sich dabei um direkte
oder indirekte Leistungen von Kapi-
talgesellschaften, i.d.R. Aktiengesell-
schaften[1] an ihre Aktionäre zu nicht
marktkonformen Bedingungen. Als
Oberbegriff wird im Steuerrecht in
jüngster Zeit der Begriff «geldwerte
Leistungen» verwendet [2]. Üblicher-
weise werden zwei Unterarten geld-
werter Leistungen unterschieden: ver-
deckte Gewinnausschüttungen und
Gewinnvorwegnahmen. Verdeckte Ge-
winnausschüttungen sind Leistungen

der Gesellschaft an Aktionäre und die-
sen nahestehende Personen, welche im
Vergleich zur erbrachten Gegenlei-
stung offensichtlich übersetzt sind
(überhöhter Aufwand der Gesell-
schaft)[3]. Beispiele: überhöhte Saläre,
Spesen, Honorare, Zinsen, Übernah-
me privaten Aufwands, Erwerb von
Aktiven zu überhöhten Preisen, über-
höhte Transferpreise und Management
Fees, etc. [4]. Als Gewinnvorwegnah-
men gelten Leistungen der Gesell-
schaft, für welche sie von den Ak-
tionären oder diesen nahestehenden
Personen gar keinen oder weniger Er-
trag vereinnahmt, als sie von einem un-
abhängigen Dritten in jedem Fall ver-
langen und erhalten würde (zu tiefer
Ertrag der Gesellschaft) [5]. Beispiele:
zu tiefe Zinsen, unentgeltliches Zur-
verfügungstellen von Anlagegütern zu
privatem Gebrauch, Verkauf von Ak-
tiven zu zu tiefen Preisen, unverbuch-
ter oder nur zum Teil verbuchter Erlös
aus Lieferungen und Leistungen, etc.

Im Handelsrecht existiert für solche
Tatbestände interessanterweise kein
Begriff. Das Handelsrecht kennt mit
Art. 678 Abs. 2 OR eine Rückerstat-
tungspflicht für bestimmte Leistungen,
welche i.d.R. geldwerte Leistungen im
steuerlichen Sinne abdecken. Der Ge-
setzestext verwendet nur den Begriff
«Leistungen». In der Praxis wird daher
für solche Tatbestände auf die steuerli-
chen Begriffe zurückgegriffen, und in
diesem Text wird der Begriff «ver-
deckte Gewinnausschüttung» verwen-
det [6].

Es ist an dieser Stelle darauf hinzu-
weisen, dass der steuerrechtliche und
der handelsrechtliche Begriff der geld-
werten Leistung bzw. der verdeckten
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Gewinnausschüttung nicht absolut
deckungsgleich sind. Der steuerliche
Begriff knüpft hauptsächlich an die
Abgrenzung von geschäftsmässig be-
gründetem und geschäftsmässig nicht
begründetem Aufwand an. Aus han-
delsrechtlicher Sicht ist dagegen zu be-
urteilen, ob die Gesellschaft Gewinn-
ausweis und Gewinnverwendung ge-
setzes- und statutenkonform vorge-
nommen hat [7]. Gemeinsam ist bei-
den Konzeptionen, dass verdeckte Ge-
winnausschüttungen zu einer Gewinn-
schmälerung für die Gesellschaft füh-
ren. Unterschiede bestehen beispiels-
weise darin, dass das Handelsrecht im
Gegensatz zum Steuerrecht auch Leis-
tungen an Verwaltungsräte ausdrück-
lich der Rückerstattung unterwirft
(Art. 678 OR) und damit auch Minder-
heits- und Gläubigerschutzinteressen
miteinbezieht [8]. Zudem verlangt das
Handelsrecht nicht nur ein Missver-
hältnis zur Gegenleistung, sondern
auch zur wirtschaftlichen Lage (Art.
678 Abs. 2 OR). Die wirtschaftliche
Lage ist im Steuerrecht bedeutungslos.
Im Handelsrecht wird ein offensichtli-
ches Missverhältnis verlangt, während
für eine steuerliche Aufrechnung be-
reits blosse Erkennbarkeit genügt [9].
Das Steuerrecht geht somit früher von
einer verdeckten Gewinnausschüttung
aus als das Handelsrecht.

1.2 Handelsrechtliche
Problematik

Verdeckte Gewinnausschüttungen kön-
nen gegen verschiedene handelsrecht-
liche Gesetzesbestimmungen versto-
ssen [10]. Zu denken ist hier beispiels-
weise an Verstösse gegen die Ord-
nungsmässigkeit der Rechnungslegung
nach Art. 662a OR, an die Bewer-
tungsvorschriften der Artikel 664 ff.
OR, an die Bestimmungen über die
Zuweisung an die gesetzlichen Reser-
ven gemäss Art. 671 OR, an die Be-
stimmung von Art. 675 Abs. 2 OR, wo-
nach Dividenden nur aus dem Bilanz-
gewinn und hierfür gebildeten Re-
serven ausgerichtet werden dürfen, an
die Rückerstattungspflicht für be-
stimmte Leistungen nach Art. 678 OR,
an das Verbot der Einlagerückgewähr
nach Art. 680 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 732
OR, sowie an die Bestimmungen über
die Sorgfalts- und Treuepflicht des

Verwaltungsrates und die Gleichbe-
handlung der Aktionäre (Art. 717
Abs. 1 und 2 OR). Zudem sind Verlet-
zungen weiterer Gesetze, z.B. Verlet-
zungen von Vorschriften des Steuer-
rechts, des Abgaberechts oder der So-
zialversicherungen möglich.

1.3 Aktualität

Verdeckte Gewinnausschüttungen kön-
nen bei allen Gesellschaften vorkom-
men: sowohl bei kleinen, personen-
bezogenen Aktiengesellschaften als
auch bei Konzernen unter dem Stich-
wort «Transferpreisproblematik». Oft
ist die Motivation für die Vornahme
verdeckter Gewinnausschüttungen
steuerlicher Natur. Beispielsweise soll
damit die wirtschaftliche Doppelbela-
stung [11] umgangen oder im inter-
kantonalen bzw. internationalen Be-
reich Steuergefälle ausgenützt wer-
den [12]. Bereits an der Kammertagung
1995 in Davos wurde das Thema «Ver-
deckte Gewinnausschüttungen im Ak-
tienrecht und im Steuerrecht» behan-
delt [13] und in der Folge zu einer eige-
nen Publikation ausgebaut [14].

In jüngster Zeit sind verdeckte Ge-
winnausschüttungen neu auch aus han-
delsrechtlicher Sicht von Bedeutung.
Grund dafür sind einerseits eine ver-
schärfte Rechtsprechung und anderer-
seits heftige Diskussionen in der Lehre.
Im sogenannten «Appenzeller Fall»
wurde eine im Kanton Appenzell

A.Rh. domizilierte Aktiengesellschaft,
welche über mehrere Jahre an den
Hauptaktionär und dessen beiden
Söhne in grösserem Umfang übersetzte
Spesenentschädigungen bezahlte und
private Kosten übernahm, vom Bun-
desgericht wegen versuchter Steuer-
hinterziehung verurteilt [15]. Da der
Hauptaktionär die Leistungen nicht
vollumfänglich versteuerte, wurde auch
er wegen versuchter Steuerhinterzie-
hung verurteilt [16]. Der Revisor der
Aktiengesellschaft, welcher zugleich
Steuervertreter des Hauptaktionärs
und der beiden Söhne war, wurde als
Gehilfe zur versuchten Steuerhinter-
ziehung der Gesellschaft und des
Hauptaktionärs bzw. dessen Söhne ver-
urteilt [17]. Ausserdem wurden sowohl
Revisor wie Hauptaktionär erstinstanz-
lich wegen mehrfachen Steuerbetrugs
und mehrfacher Urkundenfälschung
zu einer bedingten Gefängnisstrafe ver-
urteilt. Das Urteil wurde allerdings von
der zweiten Instanz aufgehoben, und
Revisor und Hauptaktionär wurden
schlussendlich vom Bundesgericht we-
gen Urkundenfälschung verurteilt [18].

In der Lehre vertritt Böckli pointiert
die Meinung, verdeckte Gewinnaus-
schüttungen bildeten aus zwei Grün-
den Prüfungsgegenstand: erstens un-
terliegen willentlich durchgeführte und
wesentliche verdeckte Gewinnentnah-
men im Sinne von Art. 678 Abs. 2 OR
auf jeden Fall der Meldepflicht. Zwei-
tens führen solche Leistungen not-
wendigerweise zu einer falschen Bilanz
und meistens auch zu einer falschen
Erfolgsrechnung, und bilden somit
Prüfgegenstand nach Art. 728 Abs. 1
OR [19].

Die Verschärfung der Rechtspre-
chung und die Diskussion in der Lehre
haben dazu geführt, dass die Treuhand-
Kammer zur Vorgehensweise beim
Feststellen von verdeckten Gewinnaus-
schüttungen anlässlich der Neuausgabe
des Revisionshandbuches, neu Schwei-
zer Handbuch der Wirtschaftsprüfung
«HWP», Stellung nimmt [20].

2. Zum Prüfungsgegenstand
Die Revisionsstelle hat gemäss Art. 728
Abs. 1 OR zu prüfen, ob die Buch-
führung und Jahresrechnung sowie der
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Antrag über die Verwendung des Bi-
lanzgewinnes Gesetz und Statuten ent-
sprechen. Sie hat zudem der General-
versammlung schriftlich über die Er-
gebnisse der Prüfung zu berichten und
eine Empfehlung abzugeben, ob die
Jahresrechnung mit oder ohne Ein-
schränkung genehmigt [21] oder abge-
lehnt werden soll (Art. 729 Abs. 1 OR).
Bei der Durchführung der Prüfung
festgestellte Verstösse gegen Gesetz
und Statuten sind in jedem Fall dem
Verwaltungsrat, in wichtigen Fällen
auch der Generalversammlung mitzu-
teilen (Art. 729b Abs. 1 OR).

Es ist offensichtlich, dass mit «Ge-
setz» gemäss Art. 728 Abs. 1 OR und
«Gesetz» gemäss Art. 729b Abs. 1 OR
nicht die gleichen Bestimmungen ge-
meint sind [22]. Unter Art. 728 Abs. 1
OR fallen nur diejenigen Vorschriften,
welche die Buchführung und Rech-
nungslegung regeln [23]. Gegenstand
der Anzeigepflicht nach Art. 729b
Abs. 1 OR sind e contrario alle Geset-
zesbestimmungen, welche nicht Buch-
führungs- und Rechnungslegungsvor-
schriften darstellen [24]. Dies ist sehr
weitgehend und muss u.E. wie auch in
ISA Nr. 250 [25] eingeschränkt werden
auf Gesetze, welche der Prüfer als für
die Branche und die Gesellschaft rele-
vant identifiziert hat und welche nach
seiner Einschätzung einen Einfluss auf
wesentliche Posten und Angaben der
Jahresrechnung haben können [26].

Der Prüfer bestätigt in seinem Be-
richt die Einhaltung der berufsständi-
schen Grundsätze [27] und damit die
Einhaltung der Grundsätze zur Ab-
schlussprüfung [28]. Er hat einen risi-
koorientierten Prüfungsansatz anzu-
wenden und seine Prüfung so zu planen
und durchzuführen, dass wesentliche
Fehlaussagen in der Jahresrechnung
mit angemessener Sicherheit erkannt
werden [29]. Dazu gehören u.E. auch
wesentliche Fehlaussagen infolge ver-
deckter Gewinnausschüttungen [30].
Aufgrund der im Rahmen der Prü-
fungsvorbereitung beschafften not-
wendigen internen und externen Infor-
mationen über das Unternehmen iden-
tifiziert der Prüfer in einem ersten
Schritt die relevanten Geschäftsrisi-
ken. Bei diesen handelt es sich um Ri-
siken allgemeiner Natur, welche sich
aus den Aktivitäten des Unterneh-

mens, dem wirtschaftlichen Umfeld
und der Art der Geschäftstätigkeit er-
geben [31]. Die Geschäftsrisiken sind
unter Berücksichtigung der Wesent-
lichkeit bis auf Stufe der einzelnen
Prüffelder zu verfeinern, und die dar-
aus resultierenden inhärenten Risiken
pro Prüffeld sind zu analysieren [32].
Anschliessend ist das Kontrollrisiko
des einzelnen Prüffelds zu beurteilen,
d.h. das Risiko, das sich aus Schwä-
chen oder Versagen interner Kontroll-
massnahmen ergibt [33]. Aufgrund
dieser Einschätzungen hat der Prüfer
Art und Umfang seiner Prüfungs-
handlungen festzulegen. Er beein-
flusst dadurch das Aufdeckungsrisiko,
d. h. das Risiko, dass risikobehaftete
Tatbestände vom Prüfer nicht entdeckt
werden[34]. Aus dem Aufdeckungs-
risiko ergibt sich das Prüfungsrisiko
pro Prüffeld. Das Prüfungsrisiko für
das gesamte Mandat ergibt sich aus
der Summe des Prüfungsrisikos aller
Prüffelder [35].

Wie oben gezeigt wurde können ver-
deckte Gewinnausschüttungen durch-
aus gegen Gesetzes- und Statuten-
bestimmungen verstossen, die keine
Buchführungs- und Rechnungslegungs-
vorschriften darstellen. Sie sind somit
nicht in jedem Fall Prüfungsgegen-
stand[36]. Erst eine saubere Risikobe-
urteilung zeigt, ob ein Risiko verdeck-
ter Gewinnausschüttungen vorhanden
ist. Im Rahmen der Prüfungsplanung
sind diejenigen Risikofaktoren zu iden-
tifizieren, welche auf verdeckte Ge-

winnausschüttungen hindeuten und
einen wesentlichen Einfluss auf die
Jahresrechnung haben können. Die-
sen ist mittels geeigneter Prüfungs-
handlungen nachzugehen. Der Prüfer
hat dabei zu berücksichtigen, dass sich
Risiken auch aus den übermässigen
Erwartungen der Öffentlichkeit bzw.
spezieller Interessengruppen ergeben
können [37]. Er hat die unterschiedli-
chen Interessen gegeneinander abzu-
wägen. Es kann daher im Einzelfall
angezeigt sein, freiwillig mehr zu prü-
fen.

3. Vorgehensweise
nach HWP

Stellt der Prüfer aufgrund seiner Prü-
fungen verdeckte Gewinnausschüt-
tungen fest, so bietet sich für die wei-
tere Vorgehensweise das Entschei-
dungsschema im HWP an [38].

1. Offensichtliche und wesentliche ver-
deckte Gewinnausschüttungen sind
dem Verwaltungsrat schriftlich mit-
zuteilen.

Die Offensichtlichkeit bezieht sich
dabei auf die Formulierung von Art.
678 Abs. 2 OR, die Wesentlichkeit er-
gibt sich aus Art. 662a Abs. 2 Ziff. 2 OR
und GzA Nr. 1 Ziff. 3.5. Die beiden
Voraussetzungen sind kumulativ zu
verstehen: sind verdeckte Gewinnaus-
schüttungen nicht offensichtlich, so un-
terliegen sie nicht der Rückerstattungs-
pflicht nach Art. 678 Abs. 2 OR. Sind
sie nicht wesentlich, so sind sie für den
Bilanzadressaten nicht von Bedeutung.
Die Beurteilung der Offensichtlichkeit
des Missverhältnisses einer Leistung zu
ihrer Gegenleistung und zur wirtschaft-
lichen Lage beinhaltet einen grossen
Ermessensspielraum. Es ist primär
Sache der Gesellschaft, insbesondere
des Verwaltungsrates, zu beurteilen, ob
ein offensichtliches Missverhältnis be-
steht.

Die verdeckten Gewinnausschüttun-
gen sind dem Verwaltungsrat mitzutei-
len. Dieser hat gemäss Art. 716a Abs. 1
Ziff. 1 und 3 OR die unübertragbaren
und unentziehbaren Aufgaben, die
Oberleitung der Gesellschaft wahrzu-
nehmen und das Rechnungswesen, die
Finanzkontrolle und die Finanzpla-
nung zu gestalten. Er hat die Ge-
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schäftsleitung namentlich im Hinblick
auf die Einhaltung der Gesetze, Statu-
ten, Reglemente und Weisungen zu be-
aufsichtigen [40]. Er hat zudem gemäss
Art. 717 Abs. 1 OR die Interessen der
Gesellschaft in guten Treuen zu wah-
ren. Es fällt somit auch in seinen Auf-
gabenbereich, die Strukturen zu schaf-
fen, dass verdeckte Gewinnausschüt-
tungen mit wesentlichem Einfluss auf
die Jahresrechnung verhindert werden
bzw. dass er von solchen Leistungen
Kenntnis erhält. Die Mitteilung an den
Verwaltungsrat hat schriftlich zu erfol-
gen. Sie geschieht im Rahmen der An-
zeigepflicht nach Art. 729b Abs. 1 OR.
Es handelt sich dabei nicht um die Be-
richterstattung zum Prüfungsgegen-
stand. Sind die verdeckten Gewinnaus-
schüttungen dem Verwaltungsrat mit-
geteilt, so ist es dessen Aufgabe, die
Interessen der Gesellschaft zu wahren
und einen allfälligen Rückerstattungs-
anspruch geltend zu machen.

Die Beurteilung der Offensichtlich-
keit und Wesentlichkeit verdeckter

Gewinnausschüttungen ist von grosser
Bedeutung, da sich damit entscheidet,
ob der Prüfer weitere Schritte vorneh-
men muss oder ob die verdeckte Ge-
winnausschüttung keine Folgen hat.
Der Prüfer hat seine Beurteilung zu do-
kumentieren.

2. In einem zweiten Schritt beurteilt der
Prüfer, ob die Voraussetzungen für
eine Rückerstattung nach Art. 678 OR
gegeben sind. Dafür ist einerseits aus-
schlaggebend, ob der Verwaltungsrat
den Willen hat, die Leistung zurück-
zufordern. Andererseits ist von Be-
deutung, ob der Empfänger in der
Lage ist, die Leistung oder deren Ge-
genwert zurückzuerstatten. Wenn
beide Voraussetzungen gegeben sind,
so hat die Gesellschaft die Forderung
zu verbuchen.

Verdeckte Gewinnausschüttungen,
welche die Voraussetzungen von Art.
678 OR erfüllen, führen bei der ge-
schädigten Gesellschaft ex lege zu
einem Rückerstattungsanspruch. Zur

Frage der Verbuchung herrschte bisher
in der Lehre Uneinigkeit [41]. Die
Treuhand-Kammer spricht sich mit die-
sem Vorgehensschema für eine grund-
sätzliche Verbuchungspflicht aus, so-
fern die handelsrechtlichen Aktivie-
rungsvoraussetzungen, nämlich Rück-
forderungswille und Rückleistungs-
fähigkeit gegeben sind. In der Praxis
wird es allerdings selten der Fall sein,
dass beide Bedingungen eingehalten
sind. Normalerweise wird zumindest
der Rückforderungswille fehlen, denn
verdeckte Gewinnausschüttungen sind
i.d.R. dadurch charakterisiert, dass die
Gesellschaft einen Aktionär, Verwal-
tungsrat oder eine diesen naheste-
hende Person (bewusst) begünstigt. Es
sind jedoch Fälle denkbar, in denen
nicht alle Verwaltungsräte über die
Leistung informiert sind und die Mittei-
lung der Revisionsstelle dazu führt, dass
der Gesamtverwaltungsrat eine Rück-
forderung der Leistung beschliesst.
Auch ein Wechsel im Aktionariat, bei-
spielsweise durch Verkauf oder Erb-
schaft, kann dazu führen, dass die Ge-
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Darstellung 1
Verhalten der Revisionsstelle bei Vorliegen von verdeckten Gewinnausschüttungen [39]

Ist verdeckte
Gewinnausschüttung
offensichtlich und 

wesentlich?

Ist VR willens, 
Forderung zurückzufordern 

und Fähigkeit des Empfängers 
zur Rückerstattung 

gegeben?

Schriftliche Mitteilung
an VR

Mitteilung der
Revisionsstelle an VR

ja nein Waren ausschüttbare
und frei verfügbare 
Mittel vorhanden?

ja Wurden (Minderheits-)
Aktionäre benachteiligt?

nein Ist Ordnungsmässigkeit
der Rechnungslegung

gegeben?

keine (weiteren)
Folgen

keine
Folgen

VR

nein

– Jahresrechnung
  neu erstellen
– keine Folgen

ja nein ja

– Art. 680 Abs. 2 OR verletzt 
  (Verbot der Einlagenrückgewähr)
– Verstoss gegen Art. 732 OR 
  (ordentliches Kapital-

herabsetzungsverfahren)
– Hinweise im Bericht der Revisions-

stelle an die Generalversammlung

– Verstoss gegen Gleichbehandlungs-
gebot (Art. 717 Abs. 2 OR, 

  Art. 660 Abs. 1 OR)
– Hinweise im Bericht der 
  Revisionsstelle an die 
  Generalversammlung

nein

Einschränkungen im Bericht der 
Revisionsstelle an die General-
versammlung wegen mangelnder
Ordnungsmässigkeit

– Hinweis wegen verdeckter 
  und nicht zurückerstatteter
  Gewinnausschüttung 
  (Art. 678 Abs. 1 OR)
– Hinweis wegen verdeckter
  Kapitalrückzahlung 
  (Art. 680 Abs. 2/
  Art. 732 OR)

– Hinweis wegen verdeckter 
  und nicht zurückerstatteter
  Gewinnausschüttung 
  (Art. 678 Abs. 1 OR)
– Hinweis wegen Verstoss 
  gegen Gleichbehandlungs-
  gebot der Aktionäre 
  (Art. 717 Abs. 2/Art. 660 
  Abs. 1 OR

– Hinweis wegen verdeckter 
  und nicht zurückerstatteter
  Gewinnausschüttung 
  (Art. 678 Abs. 1 OR)
– Einschränkung 
  Ordnungsmässigkeit der
  Rechnungslegung

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung

Einschränkungen und Hinweise allenfalls kumulativ
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sellschaft willens ist, die Leistung zu-
rückzufordern. Ein Anspruch kann
gemäss Art. 678 Abs. 4 OR grundsätz-
lich innerhalb der fünfjährigen Ver-
jährungsfrist geltend gemacht werden.

3. Wenn der Verwaltungsrat keinen
Rückforderungswillen hat, so bringt
die Revisionsstelle in ihrem Bericht
einen Hinweis auf Art. 678 Abs. 1 OR
an.

Fehlt dem Verwaltungsrat der Wille
zur Rückforderung der Leistung, so
darf nach handelsrechtlichen Grund-
sätzen keine Forderung verbucht wer-
den. Eine Verbuchung würde dazu
führen, dass die Jahresrechnung un-
wahr ist, da sie ein fiktives Aktivum
enthält. Um die möglicherweise be-
nachteiligten Minderheitsaktionäre
und Gläubiger zu informieren, hat die
Revisionsstelle in ihrem Bericht einen
Hinweis auf einen Verstoss gegen Art.
678 OR anzubringen[42]. Mittels Hin-
weisen werden Verstösse gegen Geset-
zesbestimmungen gerügt, welche keine
Buchführungs- und Rechnungsle-
gungsvorschriften sind. Es handelt sich
dabei um die in Art 729b Abs. 1 OR
formulierte Anzeigepflicht von wichti-
gen Fällen an die Generalversamm-
lung [43]. Hinweise haben keinen Ein-
fluss auf die Empfehlung der Revi-
sionsstelle zur Genehmigung der Jah-
resrechnung nach Art. 729 Abs. 1
OR [44]. Sie ermöglichen den Bilanz-
adressaten, insbesondere den (Minder-
heits-)Aktionären, an der Generalver-
sammlung von ihrem Auskunfts- und

Einsichtsrecht nach Art. 697 OR Ge-
brauch zu machen und vom Verwal-
tungsrat detailliertere Informationen
zu den fraglichen Transaktionen zu ver-
langen.

4. Hat der Verwaltungsrat den Willen,
die Leistung zurückzufordern, aber
ist der Empfänger der Leistung nicht
in der Lage, diese zurückzuerstatten,
so hat die Gesellschaft die Forderung
einzubuchen und wertzuberichtigen.

Die Forderung ist aufgrund des Prin-
zips der Vollständigkeit (Art. 662a
Abs. 2 Ziff. 1 OR) zu verbuchen, aber
aufgrund des Vorsichts- bzw. Impa-
ritätprinzips gleichzeitig wertzuberich-
tigen. Ob die Wertberichtigung brutto
oder netto auszuweisen ist, liegt im
Ermessen der Gesellschaft. Die man-
gelnde Rückzahlungsfähigkeit des Emp-
fängers als solche führt zu einem Hin-
weis, wenn weitere Gesetzesbestim-
mungen [45] verletzt sind.

5. Der Prüfer hat zu beurteilen, ob genü-
gend frei verfügbare und ausschütt-
bare Mittel vorhanden waren.

Genügend frei verfügbare und aus-
schüttbare Mittel sind vorhanden,
wenn die verdeckte Gewinnausschüt-
tung kleiner oder höchstens gleich
gross ist wie Bilanzgewinn plus die zur
Ausschüttung vorhandenen Reserven.
Allfällige Rückstellungen für Steuer-
schulden sind zu berücksichtigen. Wa-
ren nicht genügend frei verfügbare und
ausschüttbare Mittel vorhanden, so

liegt eine verdeckte Kapitalrückzah-
lung vor. Da die Bestimmungen von
Art. 732 ff. OR verletzt sind, ist im
Bericht der Revisionsstelle auf diese
Gesetzesverstösse hinzuweisen. Ver-
deckte Gewinnausschüttungen können
auch gegen das Verbot der Einlage-
rückgewähr von Art. 680 Abs. 2 OR
verstossen. Auch darauf ist im Bericht
hinzuweisen.

6. Der Prüfer hat zu beurteilen, ob
durch die verdeckte Gewinnausschüt-
tung Aktionäre, i.d.R. Minderheits-
aktionäre wesentlich benachteiligt
wurden.

Verdeckte Gewinnausschüttungen
kommen einzelnen Aktionären oder
diesen nahestehenden Personen zu.
Sind noch weitere Aktionäre, i.d.R.
Minderheitsaktionäre vorhanden, so
werden diese dadurch benachteiligt.
Wesentliche Benachteiligungen von
Aktionären können gegen die Pflicht
des Verwaltungsrates verstossen, die
Aktionäre unter gleichen Vorausset-
zungen gleich zu behandeln (Art. 717
Abs. 2 OR). Gemäss Art. 660 Abs. 1
OR hat jeder Aktionär Anspruch auf
einen verhältnismässigen Anteil am Bi-
lanzgewinn. Da verdeckte Gewinnaus-
schüttungen dividendenähnliche Aus-
schüttungen sind, kann sich dadurch
eine Benachteiligung der übrigen Ak-
tionäre ergeben. Sind die Benachteili-
gungen wesentlich, d.h. würde die Mit-
teilung der Gesetzesverstösse an die
Generalversammlung dazu führen, dass
sich die Aktionäre ein anderes Urteil
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über die Geschäftsführung machen, so
ist im Bericht der Revisionsstelle ein
Hinweis anzubringen.

7. Der Prüfer hat zu beurteilen, ob die
Ordnungsmässigkeit der Rechnungs-
legung gegeben ist.

Die Ordnungsmässigkeit der Rech-
nungslegung umfasst die Vorschriften
von Art. 662a OR sowie von Art. 957ff.
OR. Sie ergibt sich insbesondere aus
der Einhaltung der Grundsätze der
Vollständigkeit, Klarheit und Wesent-
lichkeit der Angaben, der Vorsicht
sowie der Unzulässigkeit der Verrech-
nung von Aufwand und Ertrag (Art.
662a Abs. 2 OR). Sind diese Grund-
sätze in wesentlichem Ausmass ver-
letzt, so hat der Prüfer seinen Bericht
einzuschränken.

8. Weitere Einschränkungen können
sich auch in bezug auf die Verwen-
dung des Bilanzgewinnes, beispiels-
weise hinsichtlich der Reservendotie-
rung ergeben.

Wenn die in Art. 671 Abs. 1 OR ge-
setzlich vorgeschriebene Höhe der all-
gemeinen Reserve von 50% des ein-
bezahlten Aktienkapitals nicht erreicht
ist, können verdeckte Gewinnaus-
schüttungen in wesentlichem Ausmass
dazu führen, dass die Reservezuwei-
sungen ungenügend sind. Die Revisi-
onsstelle hat zu beurteilen, ob der An-
trag des Verwaltungsrates über die Ver-
wendung des Bilanzgewinnes trotzdem
gesetzmässig ist. Ist dies nicht der Fall,
so ist im Revisionsbericht eine Ein-
schränkung anzubringen.

9. Zuletzt hat der Prüfer eine Gesamt-
beurteilung vorzunehmen.

Die vorstehenden Hinweise und Ein-
schränkungen sind kumulativ anzu-
bringen. Der Prüfer hat daher bei einer
Prüfung nach OR schlussendlich zu be-
urteilen, ob die Vermögens- und Er-
tragslage der Gesellschaft trotz ver-
deckter Gewinnausschüttung möglichst
zuverlässig beurteilt werden kann. Er-
stellt die Gesellschaft ihre Rechnungs-
legung nach «true and fair view», hat
der Prüfer zu beurteilen, ob die Ver-
mögens- und Ertragslage der Gesell-
schaft ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild vermittelt.

Diese Gesamtbeurteilung ermöglicht
es ihm, eine Empfehlung an die Ge-
neralversammlung abzugeben, ob die
Jahresrechnung ohne oder trotz Ein-
schränkung genehmigt oder infolge
Einschränkung an den Verwaltungsrat
zurückgewiesen werden soll [46].

Hat die verdeckte Gewinnausschüt-
tung keinen Einfluss auf das Bild der
Jahresrechnung, so kann es der Prüfer
bei der Mitteilung an den Verwaltungs-
rat bewenden lassen, ausser es sind wei-
tere Bestimmungen verletzt, die Ein-
schränkungen oder Hinweise nötig ma-
chen. Ein Bericht ohne Hinweis oder
Einschränkung ist dann denkbar, wenn
der Verwaltungsrat schriftlich infor-
miert wurde, die Jahresrechnung ord-
nungsmässig ist und weder Minder-
heitsaktionäre noch Gläubiger benach-
teiligt wurden. Ob dies in der Praxis der
Fall sein wird, ist zumindest fraglich.

4. Beurteilung und
offene Fragen

Dem Schema im HWP wäre zur Ver-
deutlichung hinzuzufügen, dass der
Prüfer sämtliche im Zusammenhang
mit verdeckten Gewinnausschüttun-
gen bestehenden Risiken zu analysie-
ren und zu beurteilen hat. Dazu gehört
auch das Risiko, dass solche Leistun-
gen zu Konsequenzen im steuerlichen
Bereich oder im Bereich der Sozialab-
gaben führen können. Je nach Wahr-
scheinlichkeit von steuerlichen Nach-
belastungen hat die Gesellschaft am
Bilanzstichtag die Höhe der erforderli-
chen Rückstellung abzuschätzen. Oft-
mals wird diese handelsrechtlich not-
wendige Bildung von Rückstellungen
unterlassen. Der Grund kann darin lie-
gen, dass «(...) damit dem Ergebnis
einer künftigen oder laufenden Steuer-
prüfung nicht vorgegriffen oder gar
eine Steuernachzahlung gewissermas-
sen selbst präjudiziert werden» [47]
soll. Dies ist aber nur dann zulässig,
wenn anderweitig nicht beanspruchte
Rückstellungen oder andere stille Re-
serven vorhanden sind. Ist dies nicht
der Fall, so sind, offen oder verdeckt,
Rückstellungen zu bilden. Der Prüfer
hat allfällige Rückstellungen dem
Grund und der Höhe nach zu beurtei-
len. Dem Prüfer ist zu empfehlen, hei-

kle Fälle mit einem Rechts- und/oder
Steuerberater zu besprechen. Dieser
verfolgt regelmässig die Rechtspre-
chung und kann dadurch dazu beitra-
gen, das Risiko von steuerstrafrechtli-
chen Folgen zu beurteilen.

Wenn die entdeckte verdeckte Ge-
winnausschüttung offensichtlich und
wesentlich ist, ist es äusserst wichtig,
dass der Prüfer die Schritte des Vorge-
hensschemas vollständig durchgeht.
Auch wenn das HWP nur als Nach-
schlagewerk und Hilfsmittel für den täg-
lichen Einsatz in der Praxis dient[48],
so ist doch damit zu rechnen, dass es bei
einer gerichtlichen Beurteilung von
Fällen verdeckter Gewinnausschüttun-
gen zum Vergleich herangezogen wird.
Der Prüfer tut gut daran, ein abwei-
chendes Verhalten zu begründen. Es
ist zu beachten, dass letztendlich so-
wohl die Interpretation unbestimmter
Rechtsbegriffe, wie die «Offensicht-
lichkeit» einer ist, als auch die An-
wendung gesetzlicher Normen auf den
Einzelfall immer Rechtsfragen blei-
ben, deren Beantwortung dem Richter
obliegt [49].

Sowohl eine Verbuchung eines Rück-
erstattungsanspruchs (unter diesem Ti-
tel) als auch ein Hinweis auf Art. 678
OR im Bericht der Revisionsstelle füh-
ren zur heiklen Tatsache, dass auch die
Steuerbehörde von der verdeckten Ge-
winnausschüttung Kenntnis erhält, so-
fern sie den Bericht der Revisionsstelle
einverlangt [50]. Dies ist umso heikler,
als, wie weiter oben erwähnt wurde, der
handelsrechtliche Begriffsinhalt und
der steuerliche Begriffsinhalt der ver-
deckten Gewinnausschüttung nicht
deckungsgleich sind, ja vielmehr eine
steuerliche Aufrechnung früher er-
folgt, als eine Leistung der handels-
rechtlichen Rückerstattungspflicht un-
tersteht. Dies könnte dazu führen, dass
jede solche Jahresrechnung von der
Steuerbehörde genau geprüft wird bzw.
im Fall des Hinweises im Bericht eine
steuerliche Aufrechnung mit allfälligen
steuerstrafrechtlichen Folgen resul-
tiert. Dass dies für die Revisionsstelle
zu schwierigen Situationen führt, liegt
auf der Hand.

Die hauptsächlichste Neuerung be-
steht in einem umfassenden Vorschlag
der Treuhand-Kammer zum Themen-
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kreis «verdeckte Gewinnausschüttung»
und insbesondere in einer expliziten
Stellungnahme zur Aktivierungspflicht
des Rückerstattungsanspruchs. Eine
Schwierigkeit besteht darin, dass der
Prüfer in jedem Fall die Offensichtlich-
keit des Missverhältnisses zu beurtei-
len hat. Es handelt sich um einen Er-
messensentscheid, den der Prüfer mit
Vorteil angemessen dokumentiert. Die
mit verdeckten Gewinnausschüttun-
gen einhergehende Beurteilung der
Verstösse gegen Gesetzes- und Statu-
tenbestimmungen ist hingegen nicht
neu. Es ist denkbar, dass es im Einzel-
fall zu einigen Diskussionen mit Kun-
den kommen wird, welche eine «Pra-
xisänderung» – sechs Jahre nach Ein-
führung des neuen Aktienrechts –
möglicherweise kaum verstehen wer-
den. Es ist daher von Vorteil, bereits
frühzeitig mit den Kunden das Ge-
spräch zu suchen und auf die Änderun-
gen hinzuweisen. In einigen Fällen
kann es sogar angebracht sein, von
Mandaten zurückzutreten.

Das Vorgehensschema des HWP
stellt eine gangbare Lösung dar, um die
Risiken, welche sich aus verdeckten
Gewinnausschüttungen ergeben kön-
nen, zu begrenzen. Natürlich sind
damit noch nicht alle Fragen beant-
wortet. Die Thematik ist Teil einer sich
an der Universität St. Gallen (HSG) in
Bearbeitung befindlichen Dissertation,
welche auf offene Fragen eingeht [51].
Bisher haben sich in der Praxis bei-
spielsweise noch keine Kriterien her-
ausbilden können, welche die Frage be-
antworten, wann ein Missverhältnis
als offensichtlich bejaht werden muss.
Dies ist zum grossen Teil auf die feh-
lende Jurisprudenz zurückzuführen.
Ganz im Gegenteil zum Steuerrecht,
wo etliche Entscheide existieren, wel-
che sich mit der Frage befassen, wann
eine verdeckte Gewinnausschüttung
eine Steuerhinterziehung oder einen
Steuerbetrug darstellt [52]. Die fehlen-
den Kriterien für die Quantifizierung
der Offensichtlichkeit des Missverhält-
nisses stellen einen beträchtlichen Un-
sicherheitsfaktor dar.

Ganz grundsätzlich und unabhängig
von der Darstellung im HWP stellt sich
die Frage, ob ein Rückerstattungsan-
spruch nach Art. 678 OR verbucht wer-
den muss. Aus dem Wortlaut von Art.

678 OR ergibt sich nur, dass die Ge-
sellschaft einen Rückerstattungsan-
spruch und der Begünstigte eine Pflicht
zur Rückerstattung hat. Aus dem Arti-
kel können grundsätzlich keine direk-
ten rechtlichen Konsequenzen abgelei-
tet werden [53]. Diese Frage hatte von
den Gerichten bisher unseres Wissens
noch nicht beurteilt zu werden. Sie hat
aber entscheidenden Einfluss auf die
Vorgehensweise des Prüfers.

Im Bereich verdeckter Gewinnaus-
schüttungen hängt ein grosser Teil der
Problematik damit zusammen, dass die
Steuereinschätzung auf der nach han-
delsrechtlichen Grundsätzen erstell-
ten Jahresrechnung beruht [54]. Die
grössten Risiken ergeben sich für den
Prüfer denn auch im Bereich Steuer-
recht als Gehilfe zu Steuerhinterzie-
hung und -betrug, wie der oben er-
wähnte Appenzeller Fall aufgezeigt
hat. Auch hier stellt sich die Frage,
ob eine allfällige Trennung von han-
delsrechtlichen und steuerrechtlichen
Buchführungs- und Bewertungsfragen
wünschbar wäre [55].

5. Fazit
Es ist einerseits zu hoffen, dass der Prü-
fer nicht in die Lage kommt, das Ent-
scheidungsschema der Treuhand-Kam-
mer anwenden zu müssen, weil er über
Kunden verfügt, welche keine solchen
Leistungen erbringen. Andererseits ist
aber auch eindringlich davor zu war-
nen, verdeckte Gewinnausschüttungen
stillschweigend zu tolerieren. Es han-
delt sich um einen Bereich, der sich im
Umbruch befindet. Der Prüfer hat sich
bewusst zu sein, dass sich die Recht-
sprechung ändert und verschärft und
sich vielfältige Konsequenzen in akti-
enrechtlicher, zivilrechtlicher, steuer-
strafrechtlicher und strafrechtlicher
Sicht ergeben können.
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de manière très rudimentaire à ce sujet.
Les distributions dissimulées de béné-
fices ne concernent pas uniquement la
régularité de l’établissement des comp-
tes, mais aussi les droits des actionnai-
res minoritaires et des créanciers. Elles
exercent en outre une influence pré-
pondérante sur la responsabilité de

Le nouveau Manuel suisse d’audit
(MSA) qui vient de sortir contient
quelques modifications essentielles. La
procédure de l’organe de révision en
cas de constatation de distributions dis-
simulées de bénéfices est par exemple
précisée, alors que le Manuel suisse de
révision 1992 (MSR) avait pris position

l’organe de révision. Le présent article
a pour but d’exposer les innovations
et de sensibiliser la profession à ce pro-
pos.

Cet article sera traduit en français et
publié dans l’EC 8/99.
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42 In der Praxis war bisher nie ein Hinweis auf
Art. 678 OR anzutreffen.

43 Vgl. Treuhand-Kammer, a.a.O. (Fn. 4), S. 384
Ziff. 4.12121.

44 Vgl. Treuhand-Kammer, a.a.O. (Fn. 4), S. 385
Ziff. 4.12122.

45 Vgl. die weiteren Punkte 5–7.
46 Art. 729 Abs. 1 OR.
47 Vgl. Treuhand-Kammer, a.a.O. (Fn. 4) S. 385

Ziff. 2.38442.
48 Vgl. Vorwort zum HWP Treuhand-Kammer,

a.a.O. (Fn. ), S. 3 Ziff. 1.1.
49 Vgl. Treuhand-Kammer, a.a.O. (Fn. 4) S. 11

Ziff. 2.1124.
50 Die Frage, ob die Steuerbehörden den Revi-

sionsbericht einverlangen dürfen, wurde un-
seres Wissens bisher noch nicht gerichtlich
entschieden.

51 Desax, Barbara: Die Behandlung von Leis-
tungsbeziehungen zu unangemessenen Be-
dingungen (geldwerte Leistungen) im Rah-
men der risikoorientierten Abschlussprü-
fung. Diss. St. Gallen (erscheint voraussicht-
lich im Herbst 1999).

52 Vgl. die Beispiele bei Höhn/Waldburger,
a.a.O. (Fn. 3) S. 457 Rz. 82 und S. 434 Rz. 31
Fn. 21.

53 Vgl. auch Neuhaus, a.a.O. (Fn. 14) S. 53.
54 Vgl. zum Massgeblichkeitsprinzip beispiels-

weise Cagianut, Francis, Höhn, Ernst: Unter-
nehmungssteuerrecht. Bern 1993, S. 152ff. Rz.
26ff.

55 Eine Andeutung in diese Richtung macht die
Expertenkommission «Rechnungslegungs-
recht»: Revision des Rechnungslegungsrech-
tes. Vorentwürfe und Begleitbericht zu einem
Bundesgesetz über die Rechnungslegung und
Revision (RRG) und zu einer Verordnung
über die Zulassung von Abschlussprüfer
(VZA) vom 29. Juni 1998 zuhanden des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartemen-
tes, S. 89 Ziff. 1.2.2.


